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Sehr geehrter Herr Professor Pletscher,
Sehr geehrter Herr Dr. Muheim,

Es scheint uns wichtig, dass ein nationales
Forschungsprogramm der Nutzung des Bo-
dens gewidmet wird, und wir sind dankbar,
dass der Schweizerische Forstverein zu einer
Aussprache über den Ausführungsplan einge-
laden wurde. Die Orientierung am 21. Mai
1984 konnte uns wichtig scheinende Beden-
ken und Fragen nicht klären. Wir möchten
deshalb im folgenden nochmals deutlich auf
diese Punkte hinweisen:
1. Bekanntlich bedeckt der Wald etwa einen

Drittel unserer Landesfläche. Die natur-
nahe, forstliche Nutzung spielt eine wichti-
ge Ausgleichsfunktion zu den übrigen, in-
tensiv genutzten und überbauten Flächen.
Wir sind erstaunt, dass trotz dieser hohen
Bedeutung der Wald im vorliegenden Aus-
führungsplan weitgehend ausgeklammert
ist, obwohl dieser durch die immer intensi-
vere Bodenbeanspruchung in anderen Be-
reichen in zunehmendem Masse bedrängt
wird. Als Beispiele seien angeführt:
— Räumliche Einengung durch Überbau-

ungen, Verkehrsanlagen und Elektrizi-
tätsleitungen oder Entsorgungseinrich-
tungen erschweren die Arbeitsmöglich-
keiten ganz beträchtlich.

— Nutzungsüberlagerungen durch das

Freizeitverhalten der Bevölkerung
schaffen im Einflussbereich von grosse-
ren Agglomerationen und Kurorten er-
hebliche Probleme.

— Die Verdichtung des Verkehrsnetzes,
aber auch gewisse Rationalisierungs-
massnahmen der Landwirtschaft, etwa
die Beseitigung von Feldhecken, Ufer-
gehölzen und Bachläufen, sowie die
grossflächigen Monokulturen führen zu
einer Verarmung der Wildbiotope in
der offenen Landschaft. Als Folge zieht

sich das Wild in die Wälder zurück und
verursacht dort durch die Massierung
der Bestände die bekannten Schwierig-
keiten der Waldverjüngung.

— Auf Grund der Waldschaden-Beobach-
tungen muss angenommen werden,
dass durch die Schadstoffimmissionen
auch die Fruchtbarkeit der Waldböden
beeinträchtigt wird.

2. Bezogen auf den Ausführungsplan (Ent-
wurf vom 4.5.1984) möchten wir auf fol-
gende Einzelheiten hindeuten:
— Durch die Brachlegung (S. 2, 2. Zeile)

geht nutzbares Land nicht verloren,
sondern fällt bewusst oder unbewusst
der forstlichen Nutzung zu. Gründe
und Konsequenzen der Brachlegung
von Nutzflächen (Seite 11, 2. Abschnitt)
sind weitgehend geklärt und publiziert
worden. Dem anschliessend erwähnten
Flächentausch zwischen Land- und
Forstwirtschaft müssen wir uns mit aller
Deutlichkeit widersetzen. Denn neue
Waldflächen erfüllen die spezifischen
Waldfunktionen auch unter günstigen
Bedingungen erst in Jahrzehnten. Übri-
gens steht die Revision der Forstgesetz-
gebung in Aussicht, wo derartige Pro-
bleme diskutiert werden können.

— Zur Gliederung in der Tabelle 1 (Seite
6) muss erwähnt werden, dass langfri-
stig nicht nur die Fruchtbarkeit des
Bodens für die landwirtschaftliche Nut-
zung, sondern auch die Qualität des
Waldbodens gefährdet ist. Forschungs-
Schwerpunkt zur Bodenqualität (Seite
10, 4. Abschnitt) sollten sich deshalb
nicht nur auf die Landwirtschaft, son-
dem auch auf die Forstwirtschaft bezie-
hen. Mit dem NFP 14+ sind nur For-
schungsfragen im Zusammenhang mit
Belastungen von Boden und Luft abge-
deckt. Damit ist der Forschungsbereich
deutlich enger gefasst als im NFP 22,
wo unter dem Teilziel «Fruchtbarkeit
des Bodens langfristig erhalten» aus-
drücklich die landwirtschaftliche Nut-
zung angesprochen ist (vgl. S. 6).

Abschliessend möchten wir festhalten,
dass im Ausführungsplan wohl einzelne Be-
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rlihrungspunkte am Rande angesprochen
sind. Unsere wenigen angeführten Beispiele
zeigen aber, dass die Waldungen durch ver-
schiedenste Formen der Bodennutzung mass-
geblich beeinfiusst werden. Es scheint uns
daher wichtig, dass im NFP 22 die entspre-
chenden Probleme durch ausgewiesene forst-
liehe Fachleute bearbeitet werden können.

Gemäss einzelnen Diskussionsvoten an-
lässlich der Orientierung und wiederholten
Aktionen der letzten Zeit ist es offensichtlich,
dass von landwirtschaftlicher Seite die
schweizerische Walderhaltungspolitik massiv
unter Beschuss steht. fF/r unrf eine Ô/-
/enr/te/ttoV würzten es n/cür «frs/eAra, wenn mü
efem tw/tegenrfen ForscAwngsp/o^ra/nn! wnrf

ßM«(tesge/rte/77 e/nseütge «Z.önrfw/r/scüa/i'spo//-
//Ar» üeüteüe« würzte.

Angesichts der vorhandenen, landwirt-
schaftiichen Überproduktion und den enor-
men Verwertungsschwierigkeiten müsste
man sich viel mehr auch im NFP 22 fragen,
welch ökologischer Stellenwert grössere Frei-
räume einnehmen. Solche Freiräume wären
etwa: Naturschutzgebiete, Flächen mit exten-
siver oder naturnaher Nutzung und auch
Waldgebiete. Im Hinblick auf eine nachhaltige
Bodennutzung könnten damit bestimmt wert-
volle Erkenntnisse gewonnen werden.

Zusammenfassend erwarten wir, dass im
bereinigten Ausführungsplan der Wald sei-
ner Bedeutung gemäss und unter Berücksich-
tigung der Forstgesetzgebung korrekt enthal-
ten ist. Damit der Bereich des Waldes besser
wahrgenommen wird, müsste die Experten-
gruppe durch einen forstlichen Sachverstän-
digen erweitert werden.

Mit freundlichen Grüssen
Schweizerischer Forstverein

(F. G/ss, Präsident F. Ma/irer

(teraeümüwstmg des Fors/anites

z« « Tempo SO/700»

vom 7J. Tir/r 7954 zu/rarrrterr
efes £tefe. 7>epa/temerrte.s rfes /rmer«

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Wir danken Ihnen für den Einbezug des

Schweizerischen Forstvereins in das Ver-
nehmlassungsverfahren. Wir benutzen die
Gelegenheit, die gestellten Fragen vor allem
aus forstlicher Sicht zu behandeln.

7.

Obwohl die Ausgangslage bekannt ist und
die Verbreitung der Waldschäden von den
meisten Fachleuten heute anerkannt wird,
soll unter diesem Titel im Sinne einer Zu-
sammenfassung auf folgende Punkte hin-
gewiesen werden:
— Das Sanasilva-Sofortprogramm hat ge-

zeigt, dass die geographische Verteilung
der Schäden und die Analysenwerte
von Schadstoffen in der Luft positiv
korreliert sind. Es besteht ein gesicher-
ter, statistischer Zusammenhang zwi-
sehen der Schadensituation und den
Konzentrationen der Elemente, welche
bei den Nadelanalysen im Rahmen des

Sofortprogrammes Sanasilva bestimmt
wurden (1). Die phytotoxische Wirkung
verschiedener Elemente und Verbin-
düngen ist seit Jahren experimentell
nachgewiesen.

— Das Ausmass der Schadensituation und
in den wichtigsten Punkten auch die
geographische Verteilung der Schäden
werden durch die vom Sanasilvapro-
gramm unabhängige Stichprobenauf-
nähme im Rahmen des Landesforstin-
ventars bestätigt (2).

— Es gibt heute keine Anzeichen für eine
Verlangsamung oder gar einen Stillstand
des Zerstörungsprozesses.

— Die Schäden treten auf allen Standorten
auf. Insbesondere sind die standortsge-
mässen Fichtenbestände auch im Berg-
gebiet stark betroffen.

— Auch Beobachtungen im Ausland, zum
Beispiel im benachbarten Baden —

Württemberg, zeigen, dass die Schaden-
entwicklung rasch fortschreitet.

2. Tte/gmrngerr

— Der SFV ist der Meinung, dass die Luft-
Verschmutzung als die Primärursache
des Waldsterbens betrachtet werden
muss und begrüsst a/te Massnahmen,
die geeignet sind, die Luftverschmut-
zung rasch und an der Quelle zu redu-
zieren. Mittel- und langfristig sind die
Ergebnisse der Ursachenforschung zu
berücksichtigen und kurzfristig getrof-
fene Massnahmen zu überprüfen.

— In der schweizerischen Sicherheitspoli-
tik gilt der Grundsatz, dass das Ergrei-
fen von Massnahmen zum Schutze des
Landes auf das Risiko der grösstmögli-
chen Bedrohung auszurichten ist. Der
SFV ist der Meinung, dass dieser
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Grundsatz auch auf die Beurteilung der
ökologischen Krise «Waldsterben» an-
zuwenden ist.

— Für konsequentes Handeln ist eine luft-
hygienische Zielsetzung dringend not-
wendig. Werden die bis heute nicht im
Sinne eines Beweises erklärten Schäden
an den Weisstannen auf Überbelastung
durch Luftschadstoffe zurückgeführt,
müsste die Luftverschmutzung auf den
Stand der frühen FUnfzigerjahre redu-
ziert werden.

J. ßrwre/Vimg der F<?mpo//m/7en a/s Massna/?-
me/7

— Aus den obigen Überlegungen folgt,
dass es sachlich richtig ist, im Rahmen
eines Gesamtmassnahmepaketes zur
Senkung der Luftverschmutzung die
Tempolimiten für Personenwagen auf
80 km/Std ausserorts und auf 100

km/Std auf Autobahnen einzuführen.
Der SFV unterstützt die unverzügliche
Einführung dieser Massnahme. Die zeit-
liehe Befristung dieser Massnahme wird
in dem Sinne unterstützt, dass nach
drei Jahren die Wirksamkeit der Tempo-
limiten und anderer Massnahmen, be-
zogen auf die Zielvorgabe, überprüft
wird. Eine allfällige Wiedereinführung
der heute gültigen Tempolimiten ist
von dieser Überprüfung abhängig zu
machen.

— Die gleichzeitige Reduktion der Tempo-
limiten für schwere Motorfahrzeuge auf
60 km/Std ausserorts und 70 km/Std
auf Autobahnen wird vom SFV folge-
richtig ebenfalls unterstützt, wird doch
dadurch beim Schwerverkehr eine Re-
duktion des Ausstosses an Stickoxiden
um 33 Prozent erreicht. Auch Aspekte
der Verkehrssicherheit sprechen für nie-
drigere Tempolimiten für schwere Mo-
torfahrzeuge.

— Der SFV betrachtet die Einführung der
Tempolimiten als eine Massnahme
unter weiteren. Angesichts der be-
schleunigten Verbreitung der Waldschä-
den begrüsst der SFV alle Massnahmen,
die geeignet sind, die lufthygienischen
Zielvorgaben zu erreichen (zum Beispiel
Katalysatortechnik, Verschärfung der
Abgasnormen). Die Tempolimiten stel-
len aber kurzfristig die wichtigste Mass-
nähme dar; keine andere Massnahme
bringt so rasch so viel und ist mit derart
geringem Aufwand verbunden. Ange-

sichts der beschleunigten Verbreitung
der Waldschäden wird nur die Kombina-
tion von Massnahmen zum Erfolg
führen. In diesem Sinne darf nicht Zeit
mit Fragen vertan werden, welche
Massnahme mehr oder weniger geeignet
sei, die Luftverschmutzung zu reduzie-
ren.

— Mit der Einführung der Tempolimiten
sind nach Meinung des SFV keine nega-
tiven wirtschaftlichen Auswirkungen
verbunden. Die Massnahme ist sozial
gerecht, marktkonform und zeigt ein
gutes Kosten/Nutzenverhältnis. Zusätz-
lieh zur Reduktion der Stickoxide und
anderer Schadstoffe bringt diese Mass-
nähme unübersehbare Vorteile in den
Bereichen Verkehrssicherheit und Ener-
gieverbrauch. Durch die Einführung
der Tempolimiten wird die persönliche
Freiheit leicht eingeschränkt. Diese Ein-
schränkung steht in keinem Verhältnis
zu den Einschränkungen, die im Falle
einer weiteren Schädigung des Waldes
in Kauf genommen werden müssten.
Ebenso ist zu beachten, dass die Wald-
erhaltung nicht «bloss» unter ideellen
Gesichtspunkten beurteilt werden darf.
Denn durch die Waldzerstörung stehen
immense materielle Werte auf dem
Spiel.

Wir danken Ihnen, sehr geehrter Herr Bun-
desrat, für die Berücksichtigung unserer An-
liegen.

Freundlich grüsst Sie
Schweizerischer Forstverein

Der Präsident Der Kassier
IT. GAs F. Mo/t«"/'

L/rerarw/tiflwWse:

(1) Lanrfo//, BZ, ßwc/ter, 7. ß., /Kau/mann, F.:
Interpretation der Sanasilva-Umfrage und
der Fichtennadelanalysen aus der Sicht der
forstlichen Ernährungslehre. Im Druck.
(Schweiz. Z. Forstwes., Nr. 8, 1984).

(2) Afo/trtv, F., ßrasse/, F., Sf/er/m, //. F.;
Erste Ergebnisse zum Waldsterben aus
dem Schweizerischen Landesforstinventar
(LFD. Eidg. Anst. forstl. Versuchswes.;
Ber., 261.

(Zur Information für unsere Mitglieder: rund
200 Redaktionen erhielten eine kurze Presse-
mitteilung.)
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